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Kriterien für die Durchführung von Badminton‐Ligaspielen U19 & O19 unter 
Corona‐Bedingungen in der Turnhalle der TuS 1872 Schwanheim 

 
Grundlage für die Durchführung von Badminton‐Ligaspielen sind die gesetzlichen Regelun-
gen zur Eindämmung der Corona‐Pandemie, die die Bundesregierung, die Landesregierung 
Hessen sowie die jeweiligen Länder und Kommunen erlassen haben und fortlaufend aktuali-
sieren.  
 
Folgende zu beachtende Punkte sind den Empfehlungen des DBV, des DOSB (Leitplanken) 
und des HBV (Kriterien für die Durchführung von Ligaspielen) entnommen. 

 
1. Badminton‐Mannschaftsspiele im Liga‐Spielbetrieb O19 und U19 finden im Einklang mit 

der geltenden Corona‐Verordnung des Landes Hessen statt. Bei Widersprüchen zwi-
schen den Kriterien und der Corona-Verordnung sowie weitere Einschränkungen durch 
Kreise/Städte ist immer die Corona-Verordnung sowie die weiteren Einschränkungen 
durch Kreise/Städte ausschlaggebend.  

2. Die Teilnahme an Badminton‐Mannschaftsspielen ist freiwillig. Die Teilnahme liegt in der 
Eigenverantwortung der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigten. Nur gesunde und 
symptomfreie Sportler dürfen an Wettkämpfen teilnehmen. 

3. Sie TuS Schwanheim informiert vorab schriftlich die Gastvereine sowie den Klassenleiter 
über das für das betreffende Spiel geltende Hygiene-Konzept und mögliche weiteren Re-
gularien. Die Gastvereine (inkl. Spieler, Trainern, Betreuer, Fahrer) sowie Zuschauer 
verpflichten sich mit ihrer Teilnahme an dem Rundenspiel, das Hygiene-Konzept und die 
weiteren Regularien zu akzeptieren und ihnen Folge zu leisten. Die TuS Schwanheim 
behält sich vor, Personen, die gegen das vorliegende Hygiene-Konzept wissentlich ver-
stoßen, der Sportstätte zu verweisen.  

4. Mannschaftsspiele bei der TuS Schwanheim werden so organisiert, dass immer nur eine 
Begegnung zwischen zwei Mannschaften stattfindet. Die maximale Anzahl von Personen 
(Spieler, Trainer, Betreuer, Zuschauer) im Innenraum der Halle beträgt 30 bei Spielen auf 
drei Feldern. Finden Mannschaftsspielen der 2. BL oder Verbandsliga auf nur zwei Fel-
dern statt, erhöht sich die Anzahl der Personen inklusive zweier Schiedsrichter auf 60 
Personen.  

 
5. Mannschaftsspiele sollten bis auf Weiteres, soweit wie möglich, ohne Zuschauer stattfin-

den. Trainer, Betreuer und Fahrer sind erlaubt, insbesondere bei minderjährigen Sport-
lern. Die maximal zulässige Zuschaueranzahl wird durch die jeweils gültige 
Corona‐Verordnung geregelt. Da die TuS Schwanheim nur wenige Aufenthaltsbereiche 
für Zuschauer zur Verfügung hat, ist die Anzahl bei Ligaspielen der 2. BL. und Verbands-



 

 

liga auf zwei Feldern auf max. 30 Zuschauer begrenzt. Die TuS Schwanheim informie-
ren hierrüber den Gastverein sowie Klassenleiter im Vorfeld schriftlich. Falls der Gast-
verein mit Zuschauern rechnet, sollten sich diese immer beim Heimverein anmelden und 
über die Aufenthaltsmöglichkeiten für Zuschauer informieren.  

6. Beim Eintreten in die Halle, bei dem alle Personen einen Mund‐Nasenschutz tragen 
müssen, werden die Daten aller Personen sowohl des Heim- als auch des Gastvereins 
schriftlich erfasst, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Hierzu stellt der Heimver-
ein einen Bogen bereit, den er von allen Personen, die die Halle betreten, ausfüllen lässt. 
Die Kontaktdaten werden vier Wochen lang von einer beauftragten Person des Vereins 
aufbewahrt und müssen im Infektionsfall an die zuständigen Behörden ausgehändigt 
werden. Der Heimverein sorgt nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von vier Wochen für 
die datenschutzkonforme Vernichtung der Kontaktdaten. Die TuS Schwanheim benennt 
hierzu Bernd Georg, Abteilungsleiter Badminton, als Beauftragten.  

7. Die „Verkehrswege“ für das Betreten und Verlassen der Halle sind in der Sportstätte 
durch Schilder gekennzeichnet. Ein‐ und Ausgang sind im „Einbahnstraßensystem“ von-
einander getrennt.  

8. Hinweisschilder zum Hygienekonzept und den Verhaltensweisen sind vor Ort sichtbar       
angebracht.  

9. Beim Betreten des Foyers sollen sich alle Personen gründlich die Hände waschen. Alle  
Türen sind offen bzw. sollten offen arretiert werden, damit für Anwesende kein Oberflä-
chenkontakt entstehen muss. Sollten trotzdem potentiell infektiöse Oberflächen oder 
Körperflüssigkeiten berührt werden, stehen im Foyer und auf den Toiletten, Desinfekti-
onsspender zur Verfügung. Die Hände können dort hygienisch desinfiziert werden. 

10. Die Öffnung der Hallentüren sorgt ebenso für eine regelmäßige und gute Durchlüftung  
der Halle.  

11. Für die Desinfektion im Sanitär-Bereich sind die Toiletten vor und nach der Benutzung 
mit Hilfe von Toilettenpapier und Desinfektionsmittel abzuwischen. 

12. Personen, die Krankheitssymptome wie Fieber oder Husten aufweisen oder beim 
Betreten bzw. auf den Verkehrswegen in der Sporthalle keinen Mund‐Nasenschutz 
tragen, haben keine Zugangsberechtigung zur Sportstätte. Bei Zuwiderhandlung müssen 
die anwesenden Verantwortlichen der TuS von ihrem Hausrecht gebrauch machen.  

13. Ein- oder Rückreisende aus Risikogebieten (z.B. ausländische Spieler*innen im Liga- 
oder sonstigen Turnierbetrieb sowie deutsche Spieler*innen, die bei internationalen Tur-
nieren gestartet sind) unterliegen den gesetzlichen Quarantäne-Regelungen und sind - 
außer bei Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses, das bei der Einreise nach 
Deutschland nicht älter als 48 Stunden ist - für die gesetzlich geregelte Dauer der Qua-
rantäne selbstverständlich auch von der Teilnahme an Punktspielen ausgeschlossen. 

14. Allen Teilnehmern, Trainer‐ und Betreuungspersonen sowie Zuschauern wird die Nut-
zung der Corona Warn‐App empfohlen.  

15. Im gesamten Hallen‐Bereich, damit sind alle Nebenräume und Verkehrswege einge-
schlossen, muss der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, außer von 
Spielern und Schiedsrichtern während des Wettkampfes im Bereich des Spielfelds. Trai-
ner‐ und Betreuerpersonen tragen in der Coachingzone und beim Coachen einen 
Mund‐Nasenschutz.  

 



 

 

16. Alle anwesenden Personen, die sich außerhalb des Spielfelds, ihrer Zone oder ihres 
Sitzplatzes bewegen, tragen einen Mund‐Nasenschutz und halten einen Mindestabstand 
von 1,50 Metern ein.  

17. Zuschauer, die auf den bereit gestellten Stühlen Platz nehmen, können die Masken 
abnehmen, da ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Aufgestellte Stühle und 
Bänke dürfen nicht verändert, um- oder zusammengestellt werden. 

18. Unmittelbar vor dem Spielbeginn werden die Teilnehmer im Rahmen der Begrüßung auf 
die besonderen Hygiene‐ und Abstandsregelungen der TuS Schwanheim hingewiesen.  

19. Das Einspielen vor Spielbeginn ist für bis zu vier Sportler pro Feld gestattet.  

20. Am Spielfeld werden Thermobag, Trinkflasche, Handtücher, Federbälle etc. immer auf 
der eigenen Feldhälfte am linken Spielfeldrand abgelegt, damit die Spieler Abstand zuei-
nander halten können.  

21. Während des gesamten Spiels findet kein Körperkontakt statt. Bei der Begrüßung und 
nach Spielende dürfen die Spieler sich nicht die Hände schütteln oder „abklatschen“. 
Alternativ dazu wird ein respektvoller Gruß oder das „Abklatschen mit dem Fuß unter 
dem Netz hindurch“ empfohlen.  

22. Eigene Handtücher sind mitzubringen, um sich ggf. Schweiß abzuwischen. Eigene 
Handtücher, Kleidungsstücke und Schuhe zum Wechseln etc. sind nur in der eigenen 
Tasche aufzubewahren. Nach der Benutzung von Taschentüchern sind diese ebenfalls in 
der eigenen Tasche aufzubewahren und im heimischen Abfall sicher zu entsorgen (es 
gibt in der Turnhalle keine geschlossenen Müllbehälter). 

 
23. Im Spielbericht werden Eintragungen nur von einer Person vorgenommen.  

24. Es wird den Spielerinnen und Spielern empfohlen, sofern möglich, nach Beendigung des 
Spiels zu Hause zu duschen.  

25. Die Nutzung der Duschen und Umkleiden bei der TuS Schwanheim wird nicht 
empfohlen. Es können pro Umkleide nur maximal 2 Personen diese gleichzeitig 
nutzen. 

 
26. Nach Beendigung eines Punktspieles ist die Halle von allen Beteiligten zügig zu verlas-

sen sofern noch nachfolgende Punktspiele stattfinden.  
 
27. Spielerinnen und Spieler nachfolgender Mannschaften dürfen die Halle erst betreten, 

wenn sich keine anderen Mannschaften mehr in der Halle befinden. Hierzu wird als War-
tebereich der Parkplatz vor der Turnhalle empfohlen. Bei Regen kann auch das Foyer als 
Wartebereich genutzt werden, allerdings nur mit Mundschutz! 

 
28. Beim Husten und Niesen ist die Hust- und Niesetikette einzuhalten (in die Armbeuge 

niesen oder husten bzw. in ein Papiertaschentuch). 
 
Schwanheim 03.09.2020   
 
Bernd Georg  
(Abteilungsleiter Badminton) 
Merziger Weg 17,60529 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 350062 
E-mail: abteilungsleiter.badminton@tus-schwanheim.de   


